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Änderung der Unternehmenssatzung; Sitzung in hybrider bzw. digitaler Form 
sowie Einführung eines Umlaufverfahrens; Gutachten 
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Stadtmarketing Kempten

Am 23.09.2024 hat der Aufsichtsrat der Stadtmarketing Kempten GmbH über die Notwendigkeit der 
Satzungsänderung zur Abhaltung von Sitzungen des Aufsichtsrates in hybrider beziehungsweise 
digitaler Form sowie zur Ermöglichung von Beschlussfassungen im Umlaufverfahren diskutiert und 
anschließend einstimmig für die Durchführung der Satzungsänderung abgestimmt. 

Da die Entscheidung über Satzungsänderungen gem. § 6 Nr. 8 der Unternehmenssatzung der 
Stadtmarketing Kempten GmbH dem Stadtrat vorbehalten ist, ist eine entsprechende 
Gremienentscheidung einzuholen.

Änderung der Unternehmenssatzung; Sitzung in hybrider bzw. digitaler Form 
sowie Einführung eines Umlaufverfahrens; Gutachten 



Änderung der Unternehmenssatzung; Sitzung in hybrider bzw. digitaler Form 
sowie Einführung eines Umlaufverfahrens; Gutachten 
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§ 6 Nr. 3 der Unternehmenssatzung der Stadtmarketing Kempten GmbH soll künftig folgenden 
Wortlaut besitzen: 

„Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden einberufen, so oft es der 
Geschäftsgang erfordert oder wenn dies von mindestens fünf Mitgliedern des Aufsichtsrates unter 
Angabe der Tagesordnungspunkte beantragt wird. Die Sitzungen des Aufsichtsrates können auch 
fernmündlich oder mittels Videokommunikation abgehalten werden, sofern kein Mitglied des 
Aufsichtsrates widerspricht.“ 



Änderung der Unternehmenssatzung; Sitzung in hybrider bzw. digitaler Form 
sowie Einführung eines Umlaufverfahrens; Gutachten 
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§ 6 Nr. 4 der Unternehmenssatzung der Stadtmarketing Kempten GmbH soll künftig folgenden 
Wortlaut besitzen: 

„Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 7 seiner Mitglieder  anwesend sind. Der 
Oberbürgermeister kann sich von seinem Vertreter im  Amt des Oberbürgermeisters vertreten 
lassen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates übernimmt den Vorsitz in der Aufsichtsratssitzung. 
Nehmen  weder der Vorsitzende noch einer seiner Stellvertreter an der Sitzung teil,  so wählt der 
Aufsichtsrat für die Sitzung aus seiner Mitte einen Sitzungsvorsitzenden.  
Die Fassung der Beschlüsse ist auch ohne Abhaltung einer Aufsichtsratssitzung durch eine 
schriftliche Abgabe der Stimmen zulässig, sofern alle Aufsichtsräte einverstanden sind.
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Gutachten:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat der Satzungsänderung der 
Stadtmarketing Kempten GmbH (Anlage) zur Abhaltung von Sitzungen des Aufsichtsrates in 
hybrider beziehungsweise digitaler Form sowie zur Beschlussfassung im Umlaufverfahren 
zuzustimmen. 

Änderung der Unternehmenssatzung; Sitzung in hybrider bzw. digitaler Form 
sowie Einführung eines Umlaufverfahrens; Gutachten 



Vielen Dank 
für Ihre

Aufmerksamkeit

©Ralf Lienert7


